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   Berlin, 30.4.2024 

Jahreshauptversammlung 2024 

am Dienstag, den 14. Mai 2024 um 17:00 Uhr 

 

 

Liebe Mitglieder und an der Arbeit des Fördervereins Interessierte, 

 

nachfolgend die Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024, die voraussichtlich wieder in der Mensa unserer 

Rothenburg Grundschule stattfinden wird.  

Wir blicken auf ein gutes Jahr zurück: Gleichbleibende Mitgliederzahlen, eine weiterhin gute Spendenfreudigkeit, 

herausragende Sachspenden und natürlich das Preisgeld des Deutschen Schulpreises, das als Durchlaufposten/Fremdgeld 

den Bau der Bibliothek finanzierte. Neben all dem sind wir auch weiterhin auf aktive Mitarbeit angewiesen. 

Das bedeutet:  

Mit der diesjährigen Mitgliederversammlung suchen wir  

wieder ein neues Vorstandsmitglied. 

 

Gemäß Satzung sollte der Vorstand aus fünf, mindestens jedoch aus drei Mitgliedern bestehen. Derzeit gehören dem 

Vorstand vier Personen an, von denen ein Mitglied sich nicht mehr zur Wahl stellt. Wir suchen daher Mitstreiter:innen 

und hoffen auf Ihre Initiative! 

Was gibt es als Vorstand zu tun? Wir setzen uns gemeinsam für die Schule ein und unterstützen Kollegium wie 

Schulleitung. Wir stärken mit der Schule die Schulgemeinschaft und bereichern das Schulleben. Wir schenken Getränke 

auf Festen aus, sammeln aktiv Spenden und sind bei den meisten Veranstaltungen mit vor Ort. Wir bauen Kontakte zu 

Unternehmen für Sachspenden auf. Für all das brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Wenn Sie dem Vorstand also 

beitreten und uns personell verstärken wollen, wenden Sie sich gerne an uns: 

o foerderverein@rothenburg-schule.org 

o Ayah El-Khadra  0176 – 10083692 

o Charlotte Erdmann  0177 – 4445066 

Natürlich können Sie sich auch auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihr Vorstand des Fördervereins 

Ayah El-Khadra | Charlotte Erdmann | Annette Sternberg | Nadja Türke 

 

P.S.: Möchten Sie helfen, Papier zu vermeiden? Lassen Sie uns gerne eine E-Mail-Adresse zukommen, damit wir künftig die 

Einladung digital versenden können. 

http://www.rothenburg-schule.org/
mailto:foerderverein@rothenburg-schule.org
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024  Berlin, 30.4.2024 

 

Liebe Mitglieder und an der Arbeit des Fördervereins Interessierte, 

satzungsgemäß und fristgemäß möchten wir Sie zur Jahreshauptversammlung 2024 einladen:  
 
Termin Dienstag, den 14. Mai 2024 um 17:00 Uhr 
Ort voraussichtlich in der Mensa der Rothenburg Grundschule 
 (sollte die Versammlung in einem anderen Raum stattfinden, werden die Teilnehmer gesondert informiert) 
 
Vorläufige Tagesordnung 

 
1. Festlegung der Versammlungsleitung und der Protokollführung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
o ggf. Beschluss über die Teilnahme von Nichtmitgliedern 

3. Tagesordnung 
o Anträge zur Tagesordnung 
o Genehmigung der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2023 

5. Bericht des Vorstandes  
o Tätigkeitsbericht und Finanzbericht für das abgelaufene Kalenderjahr 2023 
o Bericht der Kassenprüfung zum Prüfzeitraum 2023 
o Bericht des Vorstandes über die in 2024 geplanten Tätigkeiten und Investitionen 
o Erläuterung des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr 2024 
o Aussprache über die Berichte 
o Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr 2024 

6. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung für das Jahr 2023 

7. Antrag des Vorstandes zur Änderung der Satzung 
o Erläuterung der vorgeschlagenen Satzungsänderungen 
o Beschlussfassung 

 

8. Vereins- und Vorstandsarbeit 
Nachwahlen und Neuwahlen für den Vorstand 

o kurze Vorstellung der neuen Bewerber:innen 
o Wahl 

9. Sonstiges  

 
Wichtiger Hinweis zur Stimmrechtsübertragung gem. §7 Ziffer 3c) der Satzung 

3.c)  Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Vereinsmitglied übertragen werden. 
Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand vor Beginn der Mitgliederversammlung in Schriftform 
vorliegt. Kein Vereinsmitglied darf aber mehr als drei Stimmen auf sich vereinen. Die eigene und die 
übertragenen Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden, sofern die Vollmacht keine eindeutigen 
Weisungen zur Stimmabgabe enthält. 
Die Stimmrechtsübertragung kann nur für die jeweilige Mitgliederversammlung insgesamt erteilt werden. 

 
Ihr Vorstand des Fördervereins 
Ayah El-Khadra | Charlotte Erdmann | Annette Sternberg | Nadja Türke 
 
Anlage:  * Tätigkeitsbericht und Jahresabschluss 2023 

http://www.rothenburg-schule.org/

